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Rechtssatz

Weder Art. 3 Abs. 3 letzter Satz UStG 1994 noch Art. 33 Abs. 2 MwStSystRL stellen darauf ab, wer Schuldner der

Einfuhrumsatzsteuer ist, sondern wer die Gegenstände eingeführt hat.Weder Artikel 3, Absatz 3, letzter Satz UStG 1994

noch Artikel 33, Absatz 2, MwStSystRL stellen darauf ab, wer Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist, sondern wer die

Gegenstände eingeführt hat.
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